
Ohne faire Besteuerungsrechte  
keine nachhaltige Entwicklung

Die dritte Verhandlungsrunde über eine  
UN-Steuerrahmenkonvention in Nairobi 2025

von Sarah Ganter 
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Es ist ein historischer Schritt. Mit einer Steuerrahmenkonvention unter dem Dach der Vereinten Nationen (UN) wird 
erstmalig ein umfassendes Regelwerk der internationalen Steuerkooperation unter gleichberechtigter Beteiligung 
der Länder des Globalen Südens erarbeitet. Der Prozess läuft bis Ende 2027. Im November 2025 kommt in Nairobi 
die dritte zwischenstaatliche Verhandlungsrunde über die Zukunft der internationalen Steuerregeln zusammen. 
Mehr als 80 Vertreter:innen von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus aller Welt haben sich angemeldet, 
um die Verhandlungen in Nairobi zu beobachten. Denn die Entscheidung für eine Konvention ist das Ergebnis 
eines jahrzehntelangen Bohrens dicker Bretter der globalen Steuergerechtigkeitsbewegung für eine inklusivere 
und fairere internationale Steuerkooperation. 

Verhandlungen in rauen Zeiten

Eine gerechtere und nachhaltigere Besteuerung 
von multinationalen Konzernen und Superreichen 
wäre ein Meilenstein in der Finanzierung der 
Agenda 2030. Doch die Verhandlungen finden in 
rauen Zeiten statt. Die USA haben sich von der 
Idee nachhaltiger Entwicklung verabschiedet und 
aus der internationalen Steuerkooperation zurück-
gezogen. Auf die Besteuerung von US-Techkon-
zernen reagiert Washington mit der Androhung 
von wirtschaftspolitischen Vergeltungsmaßnah-
men. Umso wichtiger ist es, dass vom Rest der 
Staatengemeinschaft ein Signal der Geschlossen-
heit ausgeht und wichtige multilaterale Prozesse 
auch in Abwesenheit der USA vorangetrieben wer-
den. Die im Januar von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen für die Erarbeitung der 
Steuerrahmenkonvention beschlossenen „Terms 
of Reference“ klingen zunächst vielversprechend. 

In Nairobi kommt es jetzt darauf an, den Konven
tionstext selbst, sowie die beiden vereinbarten Zu-
satzprotokolle (early protocols) zur Besteuerung 
grenzüberschreitender (digitaler) Dienstleistungen 
und zur Frage der Streitschlichtungsmechanismen 
politisch auszubuchstabieren.   

Nachhaltige Entwicklung  
als formuliertes Ziel

Explizit werden in den „Terms of Reference“ 
die 2030 Agenda und die Addis Ababa Action 
Agenda als Vorläuferprozesse angeführt, auf denen 
die Konvention aufbauen soll. Als eines der drei 
zentralen Ziele wird die Schaffung eines „inklu-
siven, fairen, transparenten, effizienten, gerechten 
und wirksamen internationalen Steuersystems für 
nachhaltige Entwicklung“ genannt, das die „Legi
timität, Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Fair-

http://www.globalpolicy.org
https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2025-01/n2501014_E.pdf
https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2025-01/n2501014_E.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/70/1
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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ness internationaler Steuervorschriften verbes-
sert und gleichzeitig Herausforderungen bei der 
Stärkung der Mobilisierung inländischer Ressour-
cen angeht“. Außerdem wird mit der Verteilung 
von Besteuerungsrechten ein zentraler Gerechtig-
keitsaspekt adressiert, nämlich die Frage, wer wo 
was besteuern darf. „Durch die Gewährleistung 
einer gerechten Verteilung von Besteuerungsrech-
ten im Rahmen des internationalen Steuersystems, 
soll ein Beitrag zur Verwirklichung nachhaltiger 
Entwicklung geleistet werden“ heißt es dazu in 
den Prinzipien. Die Terms of Reference für die 
Steuerrahmenkonvention geben damit eine klare 
Richtung vor. Es geht einerseits darum, die in-
ternationalen Steuerregeln effizienter zu machen, 
Schlupflöcher zu schließen und Steuervermeidung 
zu unterbinden. Gleichzeitig geht es darum, die 
Besteuerung an der Erreichung der Ziele Nachhal-
tiger Entwicklung in ihrer sozialen, ökologischen 
und wirtschaftlichen Dimension zu orientieren. 
Das wird allerdings nur gelingen, wenn Besteu-
erungsrechte tatsächlich global gerechter verteilt 
werden. 

Für die SDG-Erreichung fehlen Billionen

Es bleiben noch fünf Jahre, aber schon jetzt zeich-
net sich klar ab, dass die Nachhaltigen Entwick-
lungsziele (SDGs) bis 2030 nicht erreicht werden, 
wenn die Weichen nicht grundsätzlich neu gestellt 
werden. Insgesamt sind gerade mal 20 Prozent der 
SDG-Vorhaben im Zeitplan. Besonders dramatisch 
sieht es in Hinblick auf das SDG 1 zur Überwindung 
extremer Armut aus. Nach den jüngsten von der 
Weltbank veröffentlichten Zahlen leben immer 
noch über 800 Millionen Menschen von weniger 
als 3,00 US-Dollar am Tag. Auch die Umsetzung 
des Pariser Klimaabkommens steht zehn Jahre nach 
seiner Verabschiedung in den Sternen. Im Vorfeld 
der vierten Internationalen Entwicklungsfinanzie-
rungskonferenz in Sevilla schätzte die zuständige 
Interagency Task Force die Finanzierungslücke 
zur Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungs
ziele auf mehr als vier Billionen US-Dollar jähr-
lich. Immer deutlicher zeigt sich, dass ein Nicht-
handeln die Kosten weiter in die Höhe treibt. An-
gesichts dieser großen Finanzierungsherausforde-
rungen und global rückläufigen Entwicklungsetats, 
wird von Geberländern gerne die Mobilisierung 
von privatem Kapital und inländischen Ressour-
cen (domestic ressource mobilization) für die Um-
setzung der 2030 Agenda beschworen. Allerdings 
wurden gerade Anreize für private Investitionen in 
Entwicklungskontexten in der Vergangenheit oft 
durch Steuererleichterungen geschaffen, die nach-

haltiger Entwicklung entgegenwirken. Schließlich 
befördern solche Anreize die Steuervermeidungs-
praktiken multinationaler Konzerne und den inter-
nationalen Wettlauf nach unten um die niedrigsten 
Steuersätze. 

Gerechte Besteuerung von  
Multinationalen Konzernen 

Um internationale Steuerregeln in Einklang mit 
nachhaltiger Entwicklung zu stellen, fordern zivil-
gesellschaftliche Stimmen wie die Global Alliance 
for Tax Justice (GATJ) seit Langem einen Para-
digmenwechsel in der Besteuerung von Multina-
tionalen Konzernen. Die Regeln zur Besteuerung 
von grenzüberschreitendem Handel und Dienst-
leistungen wurden in ihren Grundsätzen vor mehr 
als hundert Jahren beschlossen. Sie stammen noch 
aus der Zeit des Völkerbundes und sind geprägt 
von den damaligen kolonialen Machtasymmetrien, 
die auch heute noch nachhaltige Entwicklung be-
hindern. Denn das Recht zur Besteuerung Multi
nationaler Unternehmen ist nicht da angesiedelt, 
wo wirtschaftliche Aktivität tatsächlich stattfindet, 
sondern an den Sitz des Mutterkonzerns geknüpft, 
der in der Regel in Industrieländern liegt. Das Ver-
rechnungspreissystem, das als Grundlage dient, ist 
missbrauchsanfällig. Seine vielen Schlupflöcher 
machen es Unternehmen und hochvermögenden 
Privatpersonen leicht, Gewinne zu verschieben und 
Steuern zu vermeiden. Der State of Tax Justice 
Report präsentiert seit 2019 jährlich Zahlen dazu, 
welche Einnahmen öffentlichen Kassen dadurch 
entgehen. In seiner jüngsten Ausgabe vom Novem-
ber 2025 kommen die Autor:innen global gesehen 
auf eine Gesamtsumme von 1,7 Billionen US-Dol-
lar seit Beginn der Berechnungen – Gelder, die 
dringend für die Finanzierung Nachhaltiger Ent-
wicklung benötigt werden. 

Reformprozess im Rahmen der OECD

In den letzten Jahren ist deshalb Bewegung in die 
Diskussion über eine Erneuerung der internationa-
len Steuerregeln gekommen. Bei der Organisation 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) wurde eine Reformagenda zur Ein-
dämmung von Gewinnkürzung und Gewinnver
lagerung (Base Erosion and Profit Shifting 
– BEPS) verhandelt. Kaum Fortschritte gab es 
in Hinblick auf eine gerechtere globale Vertei-
lung von Besteuerungsrechten. Mit der Einigung 
auf eine Globale Mindeststeuer (GloBE) konnte 
ein erster Durchbruch erzielt werden. GloBE soll 

https://blogs.worldbank.org/en/opendata/september-2025-global-poverty-update-from-the-world-bank--new-da
https://financing.desa.un.org/iatf/home
https://unctad.org/publication/financing-sustainable-development-report-2024
https://unctad.org/publication/financing-sustainable-development-report-2024
https://globaltaxjustice.org/
https://globaltaxjustice.org/
https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2025/
https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2025/
https://www.oecd.org/en/topics/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html
https://www.oecd.org/en/topics/base-erosion-and-profit-shifting-beps.html
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dem Wettlauf nach unten einen Riegel vorschie-
ben und wurde inzwischen von einer Vielzahl von 
Ländern implementiert. Allerdings ist der Steuer-
satz mit 15 Prozent deutlich niedriger angesetzt, als 
von Ländern des Globalen Südens und der interna-
tionalen Zivilgesellschaft gefordert. Das Verhand-
lungsergebnis ist wenig überraschend, denn Steuer
politik ist Verteilungspolitik und die OECD gilt 
als Club der reichen Industrieländer. Während die 
Entwicklungsländer im Rahmen des sogenannten 
„Inclusive Framework on BEPS“ der OECD zwar 
mitstimmen durften, ansonsten aber am Katzen
tisch saßen, verhandeln jetzt bei den Vereinten Na-
tionen alle Länder gleichberechtigt. Damit dieser 
zweite Reformanlauf ein Erfolg wird und Besteu-
erung wie von der UN-Generalversammlung in 
den Terms of Reference beauftragt in den Dienst 
nachhaltiger Entwicklung gestellt wird, muss auch 
die Konvention sowohl die bestehen Dysfunktio-
nalitäten der gegenwärtigen Steuerregeln adressie-
ren, als auch die in ihnen angelegten strukturellen 
Ungerechtigkeiten beseitigen.  

Ein Deal für die Reichen?

Die Unabhängige Kommission für die internationale 
Reform der Unternehmensbesteuerung (ICRICT) nann-
te das Verhandlungsergebnis der OECD in einem offe-
nen Brief an die G20 einen „Global tax deal for the 
rich“. Kritisiert wurde, dass Entwicklungsländer, die im 
Verhältnis gesehen stärker auf Unternehmenssteuern 
als Quelle für Staatseinnahmen angewiesen sind, zu 
den Verlierern der Reform gehören. Als besonders ent-
täuschend beschreibt ICRICT die mangelnde Ambition 
bei der Umverteilung von Besteuerungsrechten, die im 
Abkommen nur für einen kleinen Teil der Gewinne der 
hundert größten und profitabelsten Konzerne vorge
sehen ist.

Gerechte Verteilung von  
Besteuerungsrechten

Um die Weichen für die Erreichung der 2030 
Agenda zu stellen, fordern Länder des Globalen Sü-
dens, zivilgesellschaftliche Stimmen und unabhän-
gige Expert:innen seit Langem eine Abkehr vom 
kolonialen Erbe einer Besteuerung am Konzern-
sitz hin zu einer formelbasierten Aufteilung von 
Besteuerungsrechten nach bestimmten Kriterien 
(formular apportionment). Dabei sollen die globa-
len Gewinne von Konzernen durch eine Gesamt-
konzernsteuer (unitary taxation) in den Blick ge-
nommen werden und Besteuerungsrechte im Pro-
duktionsnetzwerk da ansetzen, wo wirtschaftliche 
Aktivität stattfindet. Die Idee ist einfach. Statt die 

Tochtergesellschaften multinationaler Konzerne 
wie bisher als miteinander verbundene Einheiten 
zu behandeln, werden ihre globalen Gewinne steu-
erlich auf der Grundlage von Kriterien, wie zum 
Beispiel Umsatz oder Beschäftigung aufgeteilt, die 
ihre tatsächliche wirtschaftliche Aktivität in dem 
jeweiligen Land widerspiegeln.  

Besteuerung von grenzüberschreitenden 
(digitalen) Dienstleistungen

Eine besondere Herausforderung besteht in der 
Besteuerung von digitalen grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen, die im ersten Zusatzprotokoll der 
Konvention behandelt werden. Denn die Digitali-
sierung erlaubt es Konzernen, Geschäfte in Ländern 
zu machen, in denen sie gar nicht physisch präsent 
sind. Dazu kommt, dass ein Großteil der digitalen 
Dienstleistungen automatisiert erbracht werden. 
In Ermangelung entsprechender internationaler 
Spielregeln haben viele Länder unilaterale Maß-
nahmen zur Besteuerung von digitalen Dienstleis-
tungen (DSTs) angekündigt oder eingeführt. Diese 
sind einfach zu verwalten und effizient, weil sie 
direkt beim Umsatz der großen Techkonzerne in 
den einzelnen Ländern ansetzen. Allerdings führen 
sie immer wieder zu erheblichen internationalen 
Spannungen vor allem mit den USA, die darauf 
mit der Einführung oder Androhung von weiteren 
Zöllen reagieren. Konkret muss im Protokoll der 
Konvention die Frage beantwortet werden, wo die 
Besteuerung ansetzt. Grundsätzlich bestehen zwei 
Möglichkeiten: Eine Besteuerung kann wie beste-
hende DSTs beim Bruttoeinkommen an der Quelle 
erhoben werden oder beim Nettogewinn ansetzen. 
Letzteres wäre die umfassendere Lösung und führt 
zurück zur Frage nach einer gerechten Formel
aufteilung von Besteuerungsrechten zwischen 
dem Land des Konzernsitzes und dem, in dem die 
Dienstleistung erbracht wird. Die ICRICT Kom-
mission fordert, dass Staaten selbst überlassen blei-
ben soll, welche der beiden Optionen sie wählen. 
Die Expert:innen setzen darauf, dass das Protokoll 
den Weg für die Einführung einer Gesamtkon-
zernsteuer ebnen wird, die mit einer formelbasier-
ten Aufteilung von Besteuerungsrechten eine um-
fassendere Lösung bietet.

Internationaler Fokus auf  
extreme Vermögen

Neben der extremen Armut ist in den letzten Jah-
ren auch der extreme Reichtum in den Fokus der 
Öffentlichkeit geraten. Seit 2015 ist das Vermögen 

https://www.icrict.com/presse/2021-10-12-icrict-open-letter-to-g20-leaders-a-global-tax-deal-for-the-rich/
https://www.icrict.com/presse/2021-10-12-icrict-open-letter-to-g20-leaders-a-global-tax-deal-for-the-rich/
https://www.icrict.com/international-tax-reform/die-usa-bedrohen-die-globalen-steuerreformen-ein-vorschlag-zur-verteidigung-des-multilateralismus/
https://www.icrict.com/international-tax-reform/die-usa-bedrohen-die-globalen-steuerreformen-ein-vorschlag-zur-verteidigung-des-multilateralismus/
https://www.icrict.com/wp-content/uploads/2025/07/ICRICT-Submission-on-the-Draft-Issue-Note-of-Workstream-II-Reforming-Cross-Border-Service-Taxation-in-a-Globalized-Digital-Economy.pdf
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des reichsten Prozent um 33,9 Billionen US-Dollar 
gewachsen. Eine Summe, mit der sich Schätzun-
gen zufolge die Armut mehr als 22 Mal aus der 
Welt schaffen ließe. Gleichzeitig zahlt die kleine 
Gruppe der Superreichen, sogenannten „High-
net-worth Individuals“ (HNWI), vergleichswei-
se wenig Steuern. Dabei sind sie auch für einen 
Großteil der globalen CO2-Emmissionen ver-
antwortlich und zählen zu den Hauptverursachern 
der Klimakrise. Großen Zuspruch fand deshalb im 
vergangenen Jahr der Vorstoß der brasilianischen 
G20-Präsidentschaft für eine globale Mindest
steuer für HNWIs nach dem Vorschlag des fran-
zösischen Ökonomen Gabriel Zucman. Der sieht 
eine global koordinierte Mindestbesteuerung für 
Milliardäre oder Centi-Millionäre mit einem mo-
deraten Satz von 2-3 Prozent vor. Die jährlichen 
globalen Zusatzeinnahmen werden je nach Ausge-
staltung auf 100 bis 688 Milliarden geschätzt. In 
der G20-Abschlusserklärung von Rio de Janeiro 
erkennen die Staatschefs die Notwendigkeit einer 
internationalen Kooperation zur Besteuerung von 
HNWI an. Die spanische und die brasilianische 
Regierung haben bei der Vierten internationalen 
Entwicklungsfinanzierungskonferenz im Rahmen 
der Sevilla Plattform for Action (SPA) zusammen 
mit Chile und Südafrika eine Koalition der Willi-
gen geschmiedet, die die Besteuerung von HNWIs 
weiter vorantreiben wird. Noch ist im Rahmen 
der Steuerkonvention kein eigenes Protokoll zu 
HNWIs vorgesehen, weshalb es wichtig ist, die in-
ternational koordinierte Besteuerung von Super-
reichen im Konventionstext zu verankern.

Worauf es in Nairobi ankommt

Während die ersten beiden Verhandlungsrunden 
im August 2025 in New York einem ersten Ab-
klopfen von Positionen und Ausloten von Möglich-
keiten dienten, dürfte es in Nairobi ans Eingemach-
te gehen. Dabei ist es wichtig, dass in den oft hoch 
technischen Diskussionen die politische Stoßrich-
tung einer nachhaltigen Gestaltung der internati-
onalen Steuerregeln nicht aus dem Blick gerät. Da 
die Unterzeichnung der Zusatzprotokolle optional 
ist, drängen zivilgesellschaftliche Organisationen 
darauf, dass Kernprinzipien und Verpflichtungen 
im Konventionstext selbst formuliert sein müssen.

Erste im Vorfeld veröffentlichte Entwürfe des Kon-
ventionstexts blieben allerdings inhaltlich dünn. 
Um den Verhandler:innen unter die Arme zu 
greifen, hat die Global Alliance for Tax Justice im 
Schulterschluss mit gewerkschaftlichen Organisa-
tionen konkrete Verbesserungsvorschläge auf den 

Tisch gelegt. Die internationale Steuergerechtig-
keitsbewegung fordert: 

	» �Die Verbindung von Besteuerung und 
nachhaltiger Entwicklung indem Steuer-
systeme in Einklang mit der schrittweisen Ver-
wirklichung der Menschenrechte, dem Abbau 
von Ungleichheiten und einer nachhaltigen Ent-
wicklung gestellt werden. Dazu sollen ausdrück-
lich das Ziel der Verringerung der Ungleichheit 
innerhalb und zwischen den Ländern, der Um-
weltschutz, die Gleichstellung der Geschlechter 
sowie die Förderung progressiver Steuersysteme 
gehören. Darüber hinaus sollte die Konvention 
das Konzept der geschlechtergerechten Besteue-
rung operationalisieren.

	» �Eine gerechte Besteuerung Multinationaler 
Unternehmen: durch die Einführung einer Ge-
samtkonzernsteuer mit Formelaufteilung, ergänzt 
durch einen ambitionierten Mindeststeuersatz 
für Unternehmen. Die ICRICT Kommission 
fordert seit Langem einen Satz von 25 Prozent.

	» �Die effektive Besteuerung von HWNI durch 
eine international koordinierte Mindeststeuer. 

	» �Mehr Transparenz in Hinblick auf wirtschaft-
liche Eigentümerstrukturen durch ein globales 
Vermögensregister und öffentliche länderbezo-
gene Berichterstattung (public country by coun-
try reporting – pCbCR).

Von Nairobi nach Belém

Neben der Entwicklungsfinanzierungskonferenz 
in Sevilla und den Verhandlungen über eine UN-
Rahmenkonvention in New York und Nairobi sind 
Finanzierungsfragen und internationale Steuer
regeln auch Gegenstand der diesjährigen Klima-
konferenz COP30 in Brasilien. Denn auch in der 
Klimafinanzierung klafft eine riesige Lücke. Allein 
die fehlenden Finanzmittel für Klimaanpassungs
kosten, um auf die Folgen der Klimakrise zu reagie-
ren, werden vom Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) auf 187 bis 359 Milliarden 
US-Dollar jährlich geschätzt. Gleichzeitig belie-
fen sich die Gewinne der fossilen Brennstoffindus-
trie zwischen 2000 und 2019 auf mehr als 30 Bil-
lionen US-Dollar. Globale Umweltverbände un-
terstützen deshalb die Forderung nach einer star-
ken UN-Steuerkonvention und einer gerechteren 
Besteuerung von Multinationalen Konzernen und 
Superreichen. Greenpeace International fordert, 
eine Verpflichtung zu progressiven Umweltsteuern 
gemäß dem Verursacherprinzip in die Konven-
tion aufzunehmen, welche sowohl umweltver-
schmutzende Unternehmen als auch vermögende 

https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/new-wealth-of-top-1-surges-by-over-339-trillion-since-2015-enough-to-end-poverty-22-times-over-oxfam/#:~:text=The%20world's%20richest%20one%20per,per%20cent%20of%20global%20GDP
https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/new-wealth-of-top-1-surges-by-over-339-trillion-since-2015-enough-to-end-poverty-22-times-over-oxfam/#:~:text=The%20world's%20richest%20one%20per,per%20cent%20of%20global%20GDP
https://policy-practice.oxfam.org/resources/climate-equality-a-planet-for-the-99-621551/
https://www.taxobservatory.eu/publication/a-blueprint-for-a-coordinated-minimum-effective-taxation-standard-for-ultra-high-net-worth-individuals/
https://www.gov.br/g20/en/documents/g20-rio-de-janeiro-leaders-declaration
https://www.hacienda.gob.es/en-GB/Prensa/Noticias/Paginas/2025/20250701-FINANCIACION-DESARROLLO-SEVILLA-INGLES.aspx
https://www.hacienda.gob.es/en-GB/Prensa/Noticias/Paginas/2025/20250701-FINANCIACION-DESARROLLO-SEVILLA-INGLES.aspx
https://www.2030agenda.de/en/article/verhandlungen-uber-die-neue-un-steuerkonvention-nehmen-fahrt-auf
https://www.2030agenda.de/en/article/verhandlungen-uber-die-neue-un-steuerkonvention-nehmen-fahrt-auf
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2024
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2024
https://uploads-ssl.webflow.com/605869242b205050a0579e87/6355adbb4f3fdf583b15834b_L%26DC_THE_COST_OF_DELAY_.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/605869242b205050a0579e87/6355adbb4f3fdf583b15834b_L%26DC_THE_COST_OF_DELAY_.pdf
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Privatpersonen umfasst. Die Einnahmen aus einer 
Zusatzsteuer auf die weltweiten Gewinne multi-
nationaler Öl-, Gas- und Kohleunternehmen sowie 
multinationaler Unternehmen aus anderen um-
weltverschmutzenden Branchen sollen die Finan
zierung globaler staatlicher Klima- und Nachhal-
tigkeitsverpflichtungen ermöglichen. 

Ein System, das für alle funktioniert

Gerechte internationale Steuerregeln schaffen eine 
Grundlage für nachhaltige Entwicklung. Sie set-
zen die Mittel frei, die für die Umsetzung der 2030 
Agenda und die Erreichung der Pariser Klima
ziele benötigt werden. Bei den Auftaktverhand-
lungen über die UN-Steuerkonvention in New 
York forderte Botschafter Harold Agyeman aus 
Ghana, Sprecher der Afrikagruppe, die anwesen-
den Regierungsvertreter:innen deshalb dazu auf, 

die UN-Steuerkonvention als Priorität zu behan-
deln und das Gelegenheitsfenster für die Korrektur 
systemischer Machtungleichgewichte der internati-
onalen Steuerarchitektur zu nutzen: 

„Wir sind nicht hier, um alte Strukturen zu 
reproduzieren oder bestehende Ungleichgewichte 
zu verstärken. Wir sind hier, um gemeinsam 
etwas Neues zu schaffen. Ein System, das für 
alle funktioniert. Ein Rahmenwerk, das gleiche 
Wettbewerbsbedingungen schafft.“

Zu diesem Zweck müsse der Prozess trotz der Li-
quiditätskrise der Vereinten Nationen mit ausrei-
chenden Mitteln versorgt und die vorgesehenen 
zwanzig Stellen des Konventionssekretariats zeit-
nah besetzt werden. Denn nur eine entsprechen-
de institutionelle Unterstützung und ausreichende 
Ressourcen können die Glaubwürdigkeit des Vor-
habens gewährleisten.  

https://www.greenpeace.org/international/press-release/77615/un-tax-talks-could-push-polluters-and-billionaires-to-pay-for-harm-to-climate-and-nature/
https://www.ghanamissionun.org/08042025/#:~:text=The%20Group%20calls%20for%20a%20fair%2C%20accessible%2C,capacity%2Dsensitive%20APAs%2C%20and%20regionally%20adaptable%20compliance%20models.
https://www.ghanamissionun.org/08042025/#:~:text=The%20Group%20calls%20for%20a%20fair%2C%20accessible%2C,capacity%2Dsensitive%20APAs%2C%20and%20regionally%20adaptable%20compliance%20models.
https://www.ghanamissionun.org/08042025/#:~:text=The%20Group%20calls%20for%20a%20fair%2C%20accessible%2C,capacity%2Dsensitive%20APAs%2C%20and%20regionally%20adaptable%20compliance%20models.
https://www.ghanamissionun.org/08042025/#:~:text=The%20Group%20calls%20for%20a%20fair%2C%20accessible%2C,capacity%2Dsensitive%20APAs%2C%20and%20regionally%20adaptable%20compliance%20models.
https://www.ghanamissionun.org/08042025/#:~:text=The%20Group%20calls%20for%20a%20fair%2C%20accessible%2C,capacity%2Dsensitive%20APAs%2C%20and%20regionally%20adaptable%20compliance%20models.
https://www.ghanamissionun.org/08042025/#:~:text=The%20Group%20calls%20for%20a%20fair%2C%20accessible%2C,capacity%2Dsensitive%20APAs%2C%20and%20regionally%20adaptable%20compliance%20models.
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